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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

VistaTech
VistaPlace

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen, Titelkombinationen und Schriftar-
ten für alle Medien-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Software-Erzeugnisse,
Printmedien, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

TRIALOG Eberhard Buhl,
Reinsburgstraße 4, 70178 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Der Klassik(ver)führer
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Kom-
binationen, Verbindungen und mit oder ohne Zusätzen für alle
Medien, insbesondere Bild-, Ton- und Datenträger sowie Soft-
ware und Druckerzeugnisse aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke einschließlich Offline und Online-Dien-
ste, Bücher und Hörbücher, Hörfunk, Fernsehen, Film, Video,
Internet sowie sonstige audiovisuelle Medien.

Dr. Gerhard K. Englert,
Hufelandstraße 3, 90419 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Hollywood is calling
Hollywood calling

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
Wortverbindungen und graphischen Darstellungen in allen Me-
dien, insbesondere für Film, Fernsehen, Printmedien, Bild-, Ton-
und Datenträger aller Art sowie für sonstige audiovisuelle, elek-
tronische und digitale Medien.

RAe Fette, Schmitz-Rathsfeld,
Einsteinstraße 1, 81675 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Schönste Klassik
Schönste Klassik für Ihre Hochzeit
Schönste Klassik zum Träumen
Schönste Klassik für

Liebeskummer
Schönste KLassik für

festliche Stunden
Die Wege Edition
Wege zur Philosophie
in jeder Schreibweise, Abkürzung und Darstellungsform zur
Verwendung für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Printme-
dien, Film, Funk, Fernsehen, sonstige elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, ON-LINE-Dienste, Tonträgerpromotion
und Merchandising sowie öffentliche Veranstaltungen.

Koch International AG,
Lochhamerstraße 9 (Martinsried),
82152 Planegg/München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Vera
Vera Talk Stories
Vera Talkstories
Talk Stories
Talkstories

in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schrift-
arten, Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden
Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen in sämtlichen
Medien einschließlich Ton- und Bildtonträger, Film, Hörfunk,
Fernsehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung
als Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art),
Software, Off-Line und On-Line-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD
und sonstige Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle
Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

RAe Lichte Schramm & Scheuermann,
Oberstraße 14 b, 20144 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Kunden für Publikationen im Printbereich, im Bereich der elek-
tronischen Medien und für geschäftliche Bezeichnungen Titel-
schutz in Anspruch für:

privat-rente.de
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Varia-
tionen, Kombinationen, Abwandlungen sowie Zusätzen.

O. G R A C K L A U E R
Bibliographische Agentur und Verlag GmbH,
Wallotstraße 7 A, 14193 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Bremse, Licht - und was sonst?
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

COMMON Gesellschaft für
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit mbH,
Frankfurter Straße 8, 65189 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

A. Punkt Das Autofahrermagazin
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RAe Rosenow & Tiemann,
Lilienstraße 71, 81669 München

Unter Hinweis auf § 5 III Markengesetz nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Mediathlon
in allen Schreibweisen, mit allen Zusätzen, in allen Abwandlun-
gen und Schriftarten, Titelkombinationen und Darstellungsfor-
men für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse,
elektronische und digitale Medien, Softwareerzeugnisse, Netz-
werke, insbesondere Offline- und Onlinedienste, Internetportale
und sonstige Online-Medien, Film, TV und Radiosendungen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

RAe Wolfgang Heiss & Kollegen,
Pettenkoferstraße 37, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

maschinenbau.de
maschinenbau.info
maschinenbau.biz

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Konradin Verlag Robert Kohlhammer GmbH,
Ernst-Mey-Straße 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Und die Liebe führt Regie
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen für alle Medien, insbesondere Fernsehen (Fernsehserie,
Fernsehfilm, Fernsehspiel, Formate), Kinofilm, Online-Dienste,
Internet und Multimedia-Anwendungen (z.B. CD-ROM), Hörfunk
und Druckerzeugnisse.

RAe Schwarz Kurtze Schniewind Kelwing Wicke,
Postfach 20 17 42, 80017 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Gehirn und Geist
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Druk-
kerzeugnisse und elektronische Medien.

Spektrum der Wissenschaft,
Vangerowstraße 20, 69115 Heidelberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

rz raum
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RAe Madl & Kollegen,
Prannerstraße 1, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

So weit wie der Himmel
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
Abkürzungen und Schriftarten zur Verwendung für Druk-
kerzeugnisse aller Art, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film,
Funk, Fernsehen, audiovisuelle und digitale Medien und Netz-
werke, Internet, Merchandising, CD-ROM, CD-I, Offline- und
Online-Dienste, sonstige Medien, Wettbewerbe, Kongresse und
Veranstaltungen - alleinstehend und mit allen etwaigen Zusät-
zen für sinngemäße Titel, als Einzel- oder Reihentitel in allen
Sprachen und sinngemäßen Übersetzungen.

Friederike & Falk J. Lucius GbR,
Grimmersdorfer Weg 6, 53343 Wachtberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

filmreif
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, graphischen Gestaltungen, Kombi-
nationen und Wortverbindungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere Print-
medien, Film, Rundfunk und Fernsehen, sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien, Bild-, Ton- und Datenträger
aller Art, Netzwerke einschließlich Off- und Online-Dienste,
sämtliche Multimediabereiche, sowie für Merchandising, Veran-
staltungen und Dienstleistungen aller Art.

broadview.tv,
Ubierring 61 a, 50678 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Todesstern
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Britta C. Dunker,
Selenter Straße 27, 24148 Kiel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

CLASSICAL CHILLOUT
in jeder Schreibweise, Abkürzung und Darstellungsform zur
Verwendung für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Printme-
dien, Film, Funk, Fernsehen, sonstige elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, Online-Dienste, Tonträgerpromotion
und Merchandising sowie öffentliche Veranstaltungen.

EMI Electrola GmbH & Co. KG,
Im Mediapark 8 A, 50670 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Ihre Zukunft
in allen Schreibweisen, Schrift- und Darstellungsformen zur
Verwendung für Druckerzeugnisse und elektronische Medien
(Online- und Offline-Dienste).

Allianz Aktiengesellschaft,
Königinstraße 28, 80802 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Broti & Pacek, die praktischen Ärzte
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstellungsfor-
men für Ton- und Fernsehrundfunk, alle sonstigen elektroni-
schen Medien und Netzwerke, Bild-, Ton- und Datenträger,
Spielfilmproduktionen und Druckerzeugnisse.

RAe Raabe Habben Heinemann-Schulte,
Trostbrücke 1, 20457 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin
Titelschutz in Anspruch für

Alexander-Koch.Medaille
Innovationspreis

Architektur und Detail
Innovationspreis

Architektur und Shop
Innovationspreis

Architektur und ShopDesign
Innovationspreis

Architektur und Präsentation
Innovationspreis

Architektur und Baudetail
Innovationspreis

Architektur und Bauwesen
Innovationspreis

Architektur und Kultur
AIT-Architektenservice
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammensetzun-
gen und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen sowie sonstige
elektronische und digitale Medien einschließlich Off- und Online-
Dienste sowie für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, und für
Veranstaltungen, insbesondere Seminare und Messen, sowie
Preisausschreibungen und Preisverleihungen.

RAe Löffler-Wenzel-Sedelmeier,
Königstraße 1 A, 70173 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 1 und Absatz 3 sowie § 15
MarkenG und entsprechende europäische Gesetzesbestim-
mungen nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

Marmormalerei
moderne Marmormalerei
Marmormalerei heute
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen, in allen Medien, ein-
schließlich Tonträger, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen,
Software, Off- und Online-Services, CD-ROM, CD-E, DVD und
sonstige CD-Derivate und Datenträger sowie für sonstige audio-
visuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bü-
cher und alle anderen Printmedien, Veranstaltungen und
Dienstleistungen aller Art.

TERVEHN GmbH,
Berblingerstraße 14, 71254 Ditzingen

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Blue Inc.
in allen Schreibweisen für alle Medien.

RAe Buse Heberer Fromm,
Abteistraße 57, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Verrücktes Glück
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multi-
media Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Jägerstraße 32, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Check-In to Desaster
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multi-
media Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Roter Stern über Deutschland
Die sowjetische Militärherrschaft

1945 - 1994
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeug-
nisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medi-
en und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, Offline-
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg,
Marlene-Dietrich-Allee 20, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Ruhr Family Award
in allen Schreibweisen, Kombinationen, Wortverbindungen,
Abkürzungen, Abwandlungen und Darstellungsformen für
alle Medien.

PAe Vonnemann, Kloiber, Lewald, Hübner,
An der Alster 84, 20099 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Rad fahren - aber sicher!
Rad fahren? Aber sicher!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

COMMON Gesellschaft für
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit mbH,
Frankfurter Straße 8, 65189 Wiesbaden
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Einfach weggeworfen
Im Glashaus

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeug-
nisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwer-
ke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-
Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing


